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RHÖNER NACHRICHTEN

AMTSBLATT
DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

„HOHE RHÖN“
m Birx  m Erbenhausen  m Frankenheim

m Stadt Kaltennordheim  m Oberweid

Nächster Redaktionsschluss

Montag, den 27.07.2020

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 07.08.2020

Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“

Sprechzeiten

Öffnungszeiten für die 
Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“
Montag 8:30 - 12:00 Uhr

Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 16:00 Uhr

Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr

Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 18:00 Uhr

Freitag 8:30 - 12:00 Uhr

Diese Sprechzeiten gelten für beide Standorte der VG „Hohe Rhön“ 
sowie die Stadtverwaltung Kaltennordheim.

Sprechzeiten der Bürgermeister

Birx
Sprechzeiten                  Telefon: 0170 / 9717772
nach Vereinbarung
Erbenhausen
1. und 3. Montag
im Monat

20:00 - 21:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Erbenhausen (unterer Eingang)

Frankenheim
jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr
Oberweid
jeden Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr
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Veranstaltungen

                 Sommerferien 2020
                         „Träume“
         
           
    

Montag, 3. August         „Traumfänger gestalten“

Dienstag, 4. August       „Waldbaden“ 
                                  
Mittwoch, 5. August       „Phantasie - Traumreise“
                                            
Donnerstag, 6. August  Fahrt nach Öpfershausen  
                                      in die Kunststation

Freitag, 7. August          „Sorgenfresser basteln“

                  Anmeldung und Information: 
S. Gerber:  0172 - 788 26 91   www.caritasjugend.de

   Ferienöffnungszeit:  
     10.00 - 16.00 Uhr

Ferienspiele im Schülertreff Empfertshausen

Montag, 03. August - Freitag, 07. August

Teilnehmerbeitrag: Mittagessen 1,00 € pro Tag, Öpfershausen 8,00 €
                                Änderungen im Programm vorbehalten!

Teilnehmerbeitrag: Mittagessen 1,00 € pro Tag
     Änderungen im Programm vorbehalten!

                 Sommerferien 2020
              „Alles was gesund ist“
      
           
    

Montag, 17. August      „Traumfänger gestalten“

Dienstag, 18. August    „Wanderung“ mit Picknick
                                     Übernachtung im Schülertreff 
                                  
Mittwoch, 19. August    „Gesundes Frühstück“
                                            

                  Anmeldung und Information: 
S. Gerber:  0172 - 788 26 91   www.caritasjugend.de

Ferienöffnungszeit:  
Montag, 10.00 - 16.00 Uhr
Dienstag, Beginn 10.00 Uhr
Mittwoch, Ende der Ferienspiele 11.00 Uhr

Ferienspiele im Schülertreff Kaltenlengsfeld

Montag, 17. August - Mittwoch, 19. August

und vieles mehr.........
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Herr Kemmerzehl ist seit über 35 Jahren im Polizeidienst und 
war zuvor u.a. KoBB in der Gemeinde Breitungen sowie in der 
Gemeinde Brotterode-Trusetal.
Seinen Dienst in Kaltennordheim beginnt er ab dem 15.06.2020.
Gemeinsam mit Frau Bachmann wird Herr Kemmerzehl den Be-
reich der Stadt Kaltennordheim sowie der Hohen Rhön betreuen.
Sprechstunden finden ab dem 02.07.2020 wieder regelmäßig 
jeweils donnerstags von 14.00 - 17.00 Uhr im Rathaus Kalten-
nordheim statt.
Bürgermeister Erik Thürmer sowie Hauptamtsleiter Steven Gut-
mann begrüßten den neuen KoBB und wünschten diesem ein 
gutes Händchen sowie eine gute Zusammenarbeit.
Der bisherige KoBB Tim Klebenow wurde verabschiedet und ge-
würdigt.

Damit das Wasser wieder fließen kann

Die Gewässerunterhaltung verlangt eine Vielzahl von Maßnah-
men an den Gewässern sowie den Uferbereichen. Hierfür steht 
der Gewässerunterhaltungsverband Felda/Ulster/Werra (GUV) 
im Austausch mit den Mitgliedsgemeinden, den Umweltämtern 
im Wartburgkreis und Schmalkalden-Meiningen, den Agrarge-
nossenschaften, den Umwelt- und Anglerverbänden sowie mit 
betroffenen Privatpersonen. Einen Teil der Aufgaben setzt der 
GUV in Eigenleistung um. Darüber hinaus werden an Firmen 
Leistungen vergeben, wenn diese die Kapazitäten des Verban-
des übersteigen oder spezielle Technik notwendig ist, um alle 
erforderlichen Maßnahmen an den unterhaltungspflichtigen Ge-
wässern durchzuführen. Immerhin ist der GUV Felda/Ulster/Wer-
ra in einem circa 75.000 Hektar großen Gebiet zuständig. 800 
Gewässerkilometer müssen unterhalten werden.

Baumfällarbeiten am Feldaufer in Kaltennordheim

Bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Bürgermeister der Stadt Kal-
tennordheim wurde der Gewässerunterhaltungsverband darauf 
hingewiesen, dass im Uferbereich der Felda durch Hochwasser-
ereignisse Schäden entstanden sind. Zwei abgestorbene Bäume 
und eine alte Weide beeinflussten den Abfluss der Felda, sodass 
schon Uferabbrüche nahe der Zugangsstraße zur Kläranlage 
entstanden waren.

Baumfällarbeiten am Feldaufer 
in Kaltennordheim

In Abstimmung mit dem Umweltamt Schmalkalden-Meiningen 
wurden die zwei abgestorbenen Laubgehölze Anfang April ent-
fernt und die Weide zurückgeschnitten. „Die Pflege dieser Bäu-
me war dringend notwendig, da diese im Oberlauf eines Wehres 
standen und bei Bruch drohten, die Felda zu versetzten. Dies 
hätte bei Hochwasser zur Überflutung einer bewohnten Mühle 
und der Zuwegung zur Kläranlage Kaltennordheim führen kön-
nen“, erläutert Ivonne Wohland, Verbandsingenieurin des GUV 
Felda/Ulster/Werra. Die Baumpflegearbeiten wurden außerhalb 
der Fällzeiten von einer Fremdfirma durchgeführt.

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern 
und Brunnen

Aus gegebenem Anlass weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 
bezüglich der privaten Entnahme von Wasser aus Bachläufen, 
gemeindeeigenen Teichen und öffentlichen Brunnen § 25 des 
Thüringer Wassergesetzes Anwendung findet.
Hierin ist unter anderem geregelt, dass Jedermann aus ober-
irdischen Gewässern, ausgenommen Gewässer in Gärten und 
Parkanlagen, Wasser zum Tränken und zum Schöpfen mit Hand-
gefäßen benutzen darf.
Im Umkehrschluss ist daraus ersichtlich, dass das Abpumpen 
von Wasser aus Bachläufen, öffentlichen Teichen und Brun-
nen nicht gestattet ist. Eine Wasserentnahme mit technischen 
Hilfsmitteln aus diesen öffentlichen Gewässern überschreitet die 
Grenzen des Gemeingebrauchs und bedarf somit der Erlaubnis 
der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Schmalkalden-
Meiningen.
Ferner wird angemerkt, dass die Wasserentnahme auf Friedhö-
fen ausschließlich zum Gießen der darauf befindlichen Grabstät-
ten gestattet ist.
Eine Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern, die der 
Löschwasserbevorratung dienen, kann durch die Gemeinde in 
niederschlagsarmen Zeiten bzw. Trockenperioden untersagt wer-
den, wenn kein ausreichender Wasserzulauf mehr gegeben und 
somit die Löschwasserversorgung im Bedarfsfall gefährdet ist.

Ordnungsamt
VGem. „Hohe Rhön“

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Vorstellung des neuen  
Kontaktbereichsbeamten
In Kaltennordheim erfolgte die Vorstellung des neuen KOBB 
Polizeihauptmeister Michael Kemmerzehl durch Polizeihaupt-
kommissar Stefan Schlott und Polizeioberkommissar Michael 
Trampler (Vorgesetzter Kontaktbereichsdienst).

Bürgermeister Erik Thürmer, Stefan Schlott, Nadine Arnrich,  
Michael Trampler, Tim Klebenow, Steven Gutmann, Michael 
Kemmerzehl, Ortsteilbürgermeister Stephan Heym
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Baggereinsatz am Breizbach

Darüber hinaus wurde der Gewässerunterhaltungsverband be-
reits in Eigenleistung tätig. Auf einer Länge von rund 400 Me-
tern war der Breizbach in Unterbreizbach mit Schlamm, Kies und 
Geröll zugesetzt. Auf diesem Substrat hatten sich bereits Schilf, 
Gras und Wasserpflanzen angesiedelt und dadurch den Wasser-
abfluss behindert. Um bei erhöhter Wasserführung aufgrund der 
Querschnittsverkleinerung des Baches eine Verschlechterung 
der Hochwassersituation zu vermeiden, mussten die Anlandun-
gen im Gewässer beseitigt werden. Hierfür kam ein Bagger zum 
Einsatz - aber es war auch viel Handarbeit erforderlich. Die Ar-
beiten erfolgten in Abstimmung mit dem Bürgermeister und dem 
Bauamt der Gemeinde. Die anliegende Straße musste am 15. 
Mai halbseitig gesperrt werden.

 
Baggereinsatz am Breizbach  Querschnittsberäumung
in Unterbreizbach  Breizbach

Entfernung von Totholzansammlungen und Müll  
in der Felda

Durch das Hochwasser im Frühjahr 2020 haben sich massive 
Totholzansammlungen (sogenannte Verklausung) in der Felda 
gebildet. Grundsätzlich stellen Totholzansammlungen in und an 
den Gewässern Lebensräume für kleinere Säugetiere, wie den 
Igel, Amphibien, Insekten und Fischen, dar. Deshalb sind diese 
in einem tolerierbaren Umfang zu belassen. In diesem Fall war 
die Felda aber an einigen Stellen derart mit Holz versetzt, dass 
Aufstauungen des Wassers bis zu einem Meter entstanden sind. 
Dadurch war nicht nur die Längsdurchgängigkeit für Fische in 
der Felda nicht mehr gewährleistet, es waren auch große Flä-
chen vernässt, die sich in landwirtschaftlicher Nutzung befin-
den. Um diesem Zustand entgegenzuwirken wird das Gehölz 
seit dem 25. Mai teilweise entnommen. Ein Teil des Holzes wird 
als Lebensraum für die Tiere und Pflanzen im Gewässerbereich 
belassen. Im Zuge dieser Maßnahme wurde auch der Müll, der 
durch das Hochwasser in die Felda eingetragen wurde, entfernt. 
„An dieser Stelle möchten wir die Bürgerinnen und Bürger darum 
bitten, keinen Müll in die Natur zu werfen. Wir wollen unseren 
Kindern und den noch folgenden Generationen eine intakte Um-
welt hinterlassen, in der es lohnt zu leben. Bitte entsorgen Sie 
Ihren Müll an den dafür vorgesehenen Stellen. So kann jeder 
zum Umweltschutz und einer intakten Natur beitragen“, appel-
liert Ivonne Wohland an alle.

 
Totholz- und Müllansammlung in der Felda

Kontakt für weitere Rückfragen:
Ivonne Wohland, Verbandsingenieurin GUV Felda/Ulster/Werra
Tel.: 03695/667-802
E-Mail: i.wohland@guv-fuw.de

Fällung von vier Hybridpappeln in Stadtlengsfeld

Ähnlich verhielt es sich mit vier Hybridpappeln in Stadtlengsfeld. 
Bei einer Ortsbegehung mit dem Bauhofleiter von Dermbach 
musste festgestellt werden, dass diese wegen ihres Alters teil-
weise abgestorben waren. Aufgrund des desolaten Zustands der 
Pappeln drohten Äste in den Abflussquerschnitt zu fallen. Dieses 
Schwemmgut kann dann den Abflussquerschnitt versetzen und 
vor allem bei Hochwasserereignissen den Überflutungszustand 
von Gebäuden und Straßen in Stadtlengsfeld verschlimmern.

Geschädigte Hybridpappel an der Felda in Stadtlengsfeld

Nach dem fachlichem Einvernehmen mit der Unteren Wasser- 
bzw. Naturschutzbehörde des Wartburgkreises wurde die Leis-
tung an eine Landschaftsbaufirma vergeben. Die vier fast 30 
Meter hohen Pappeln wurden im Zeitraum vom 5. bis zum 14. 
Mai gefällt. Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden Ersatz-
pflanzungen abgestimmt. Im Herbst 2020 werden dann vier klei-
ne Erlen im Bereich des Parks in Stadtlengsfeld im oberen Bö-
schungsbereich der Felda nach Abstimmung mit der Gemeinde 
gepflanzt.

Grasmahd in den Mitgliedsgemeinden

Für die Bauhöfe der Mitgliedsgemeinden übernimmt der GUV 
Felda/Ulster/Werra künftig die Grasmahd. In Stadtlengsfeld an 
der Felda, in Kaltennordheim und Kaltensundheim an der Felda, 
in Bad Salzungen am Unzbach, in Gumpelstadt am Thorbach, 
in Kieselbach am Schergesbach, in Kambachsmühle am Kam-
bach, in Barchfeld an der Schweina sowie in Pferdsdorf an der 
Moosa werden die Mäharbeiten bereits durchgeführt. Dies erfolgt 
in enger Abstimmung mit den Bauhöfen.
Größere Flächen werden in diesem Jahr noch durch die Gemein-
den selbst gepflegt, da dem Verband derzeit noch nicht die ent-
sprechende Technik zur Verfügung steht. Es erfolgte aber bereits 
eine Gewässermahd mit Freischneidern auf einer Länge von etwa 
sechs Kilometern Gewässerlauf. Weitere Mäharbeiten sind in der 
Gemeinde Breitungen am Farnbach und am Lachegraben geplant.

Grasmahd in Kieselbach am Schergesbach
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Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

8.3 Neubeschluss - Haushaltssatzung 2020
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über die vorliegende Haushaltssatzung 
2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ab.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

8.4 Neubeschluss - Finanzplan und Investitionspro-
gramm für die Jahre 2019 - 2023

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über den vorliegenden Finanzplan und 
das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023 der Gemein-
de Birx ab.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

9 Beschluss - Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2030
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Birx beschließt das vorliegende 
Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2020 bis 2030.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

10 Beschluss zur Vergabe der Reparaturleistung
Multicar SM-2401

Beschluss:
Der Gemeinderat Birx ermächtigt den Bürgermeister die Repa-
raturleistung an dem gemeindlichen Multicar SM-2401 mit einer 
Auftragssumme in Höhe von 19.181,79 € brutto an die Firma 
Nutzfahrzeuge Hübner GmbH, Defertshäuser Weg 6a, 98617 
Meiningen zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

11 Beschluss zur Aufhebung der
Straßenausbaubeitragssatzung Birx

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung einmaliger Beitrage für öffentliche Ver-
kehrsanlagen der Gemeinde Birx vom 03.04.2008.
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

12 Bauantrag - 
Neubau eines Carports, Hutweg 7, Dirk Abe

Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zum Bauvorhaben 
„Neubau eines Carports“ auf dem Flurstück Nr. 16, Flur 1 in der 
Gemarkung Birx von Herrn Dirk Abe, Hutweg 7, 98634 Birx.

Stellenausschreibung
Im Gewässerunterhaltungsverband sind 
voraussichtlich ab dem 01.10.2020 folgende  
Stellen zu besetzen:

2 Flussarbeiter/ Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
2 Flussarbeiter/ Garten- und Landschaftsbauer (m/w/d)
1 Flussarbeiter/ Forstwirt (m/w/d)

Bewerbungsschluss: 31.07.2020

Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie auf der 
Internetseite des GUV (www.guv-hlw.de) unter Stellenaus-
schreibungen.

Geschäftsführerin Sandra Radloff
Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra
Marktwasserweg 2
98617 Meiningen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Gemeinde Birx

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung Birx vom 05.06.2020

7 Beschluss - 3. Änderungssatzung der
Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Birx

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die 3. Änderungssatzung der Friedhofs-
gebührensatzung der Gemeinde Birx mit folgenden Änderungen:

§ 2
§ 6 Bestattungsgebühren - Abs. 2 Buchst. c) „Grüner Rasen“

ist zu streichen, da in Birx nicht vorhanden

§ 4
§ 7a Gebühren für Grabräumung -

Beseitigung einer Grabstätte:  200,00 €

Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

8.1 Aufhebung Beschluss vom 04.03.2020
TOP 7.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
vom 04.03.2020 TOP 7.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
2020 mit seinen Anlagen.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

8.2 Aufhebung Beschluss vom 04.03.2020
TOP 7.2 Finanzplan und Investitionsprogramm
2019 - 2023

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
vom 04.03.2020 TOP 7.2 Finanzplan und Investitionsprogramm 
für die Jahre 2019 - 2023.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7
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1. Grundsteuer
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)   271 v.H.
b.) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)   389 v.H.
2. Gewerbesteuer  395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Es gilt der beigefügte Stellenplan.

§ 7
Der Hundertsatz zum Fremdenverkehrsbeitrag wird auf 1,5 % 
festgesetzt.

§ 8
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Birx, den 18.06.2020
Gemeinde Birx - Siegel -
Hohmann
Bürgermeister

Veröffentlichungsvermerk

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden.
Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen.
Werden Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstö-
ße unbeachtlich.

Gemeinde Erbenhausen

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung Erbenhausen 
vom 04.06.2020

6 Beschluss zur Aufhebung der
Straßenausbaubeitragssatzung Erbenhausen

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages (SAB) 
der Gemeinde Erbenhausen vom 20.09.2002.
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
9

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

9
0
0

7 Beschluss zur Aufhebung der
Gestaltungssatzung Erbenhausen

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung zur Satzung 
der Gemeinde Erbenhausen über die Gestaltung baulicher Anla-
gen und Webeanlagen sowie die Gestaltung unbebauter Flächen 
bebauter Grundstücke (Gestaltungssatzung) vom 10.12.2013.
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
9

Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

13.3 Beschluss - LKW-Fahrverbot über 7,5 t
Beschluss:
Der Gemeinderat schließt sich dem vorliegenden Petitionstext 
an, sofern die in Aussicht gestellten Straßenreparaturmaßnah-
men des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr in diesem 
Sommer nicht durchgeführt werden sollten.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

7
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Birx

Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Birx für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Diese wurde am 05.06.2020 vom Gemeinderat beschlossen und 
mit Bescheid vom 15.06.2020 vom Landratsamt Schmalkalden-
Meiningen geprüft und bestätigt.
Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung wurde am 18.06.2020 ausgefertigt.

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 06.07. bis 20.07.2020 
während der üblichen Sprechzeiten in der Verwaltungsgemein-
schaft „Hohe Rhön“ “ Gebäude II, in Kaltennordheim Wilhelm-
Külz-Platz 2, Zimmer 16 öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird für die Dauer ihrer 
Gültigkeit bis zum 31.12.2020 zur Einsicht bereitgehalten.

Birx, den 03.07.2020
St. Hohmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Birx/Rhön 

Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 55ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
erlässt die Gemeinde Birx/Rhön folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   152.300 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit   46.900 €
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 4
(nachrichtlich)

Die Steuersätze für die nachstehenden Gemeindesteuern 
werden auf der Grundlage der Satzung über die Festsetzung 
der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 
13.05.2016 für das Haushaltsjahr entsprechend festgesetzt:
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Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

8 Information und Genehmigung einer Eilentscheidung 
des Bürgermeisters bezüglich der Kostenbeteiligung 
am Hauptsammler im Rahmen der grundhaften Sanie-
rung der Straße „Untere Ecke“

Beschluss:
Der Gemeinderat Frankenheim genehmigt die Eilentscheidung 
und stimmt der vorliegenden Vereinbarung zur Kostenbeteiligung 
für den Anteil Straßenentwässerung mit dem KWA Meininger 
Umland zur Maßnahme „Untere Ecke, Gemarkung Frankenheim“ 
vom 13.03.2020 zu.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

9 Beratung und Beschlussfassung zum weiteren Vorge-
hen bezüglich der Erschließung des Baugebietes „An 
der Schule“ - insbesondere bezüglich der Rodung der 
Waldfläche

Beschluss:
Der Gemeinderat legt fest, die Möglichkeit der Anbindung von 
weiteren Grundstücken an den Bestandskanal mit dem KWA 
Meininger Umland verlässlich abzuklären. Das Oberflächenwas-
ser soll dabei dauerhaft separat abgeleitet werden (bestehender 
Graben mit Anschluss an die Brücknerstraße). Mit diesem Er-
gebnis soll die Thematik dann erneut auf die Tagesordnung der 
nächsten Gemeinderatssitzung.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt nach Diskussion über die Umsetzung 
der Rodung bis 31.12.2020 ab.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

11 Beschluss - Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr Frankenheim

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Frankenheim beschließt die 
vorliegende Satzung über die Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Frankenheim.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

12 Beratung und Beschlussfassung zur Festsetzung des 
jährlichen Zuschusses an den Karolinenheimverein 
e.V. zum Betrieb der Bibliothek

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den jährlichen Zuschuss i. H. v. 500 € 
für die Bibliothek im Karolinenheim.

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

9
0
0

8 Anfrage Michael Vogel, Erbenhausen, zur Errichtung 
eines Carports auf dem Flurstück 318, Flur 3, Gemar-
kung Erbenhausen

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben von Herrn Vogel zur Er-
richtung eines Carports auf dem Flurstück Nr. 318, Flur 3, Ge-
markung Erbenhausen zu.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
9

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

9
0
0

Nichtamtlicher Teil

Senioren

Geburtstagsglückwünsche
Der Bürgermeister der Gemeinde Erbenhausen und die Mitglie-
der des Gemeinderates gratulieren der Jubilarin des Monats Juli 
recht herzlich zum Geburtstag.

Ortsteil Schafhausen
Frau Hilde Senf  zum 85. Geburtstag

Gemeinde Frankenheim

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung Frankenheim 
vom 12.05.2020

7.3 Ersatzneubau Brücke Brücke über den Leubach
„Birxer Straße /Untere Ecke“

Beschluss:
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, dem Vorschlag 
des Ingenieurbüros Probst, Meiningen-Dreißigacker zu folgen 
und die Maßnahme auf die Jahre 2020 (Ausschreibung, Verga-
be) und 2021 (Ausführung) zu splitten.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

7.4 Interimspraxis im Gemeindezentrum
Beschluss:
Das Bauplanungsbüro Jutta Knipping, Walldorf, Invalidenstraße 7, 
98617 Meiningen wird beauftragt, die Genehmigungsplanung 
zur Umnutzung der Kellerräume zur Arztpraxis, gemäß der ge-
nannten Kostenschätzung, zu erstellen.
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Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

Gemeinderatssitzung Frankenheim 
vom 04.06.2020

8 Beschluss zur Aufhebung der wiederkehrenden
Straßenausbaubeitragssatzung Frankenheim

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Frankenheim vom 
28.09.2007.
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

9.1 Aufhebung Beschluss vom 12.05.2020
TOP 15.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
vom 12.05.2020 TOP 15.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
2020 einschließlich der Anlagen.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

9.2 Aufhebung Beschluss vom 12.05.2020
TOP 15.2 Finanzplan und Investitionsprogramm 
2019 - 2023

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
vom 12.05.2020 TOP 15.2 Finanzplan und Investitionsprogramm 
für die Jahre 2019 - 2023.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

9.3 Neubeschluss -
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über die vorliegende Haushaltssatzung 
2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ab.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

9.4 Neubeschluss - Finanzplan und Investitionspro-
gramm für die Jahre 2019 -2023

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über den vorliegenden Finanzplan und 
das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023 der Gemein-
de Frankenheim ab.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

13 Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 für Kin-
dereinrichtung

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über den vorliegenden Haushaltsplan 
der Kindereinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einer Jah-
resumlage von 406.478,28 € (monatlich 33.873,19 €) ab.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

14 Forstwirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 für 
den Kommunalwald Frankenheim

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Forstwirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2020 für den Kommunalwald Fran-
kenheim.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

15.1 Haushaltssatzung 2020
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über die vorliegende Haushaltssatzung 
2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ab.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

15.2 Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Jahre 2019 - 2023

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt über den vorliegenden Finanzplan und 
das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023 der Gemein-
de Frankenheim ab.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

16 Beschluss - Übertragung Haushaltsrest -
Planungskosten Gesundheitszentrum

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Haushaltsmittel 
der Haushaltstelle 5400.9400 in Höhe von 10.000 € in das Haus-
haltsjahr 2020 zu.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

17.3 Straßenschäden/Gefahrenquellen Landesstraße
Beschluss:
Da die Gemeinde ungehört bleibt, beschließt der Gemeinderat, 
die Verkehrssituation und die damit verbundenen Straßenschä-
den an der L 1123 öffentlich zu machen.
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Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
11

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

11
0
0

16 Informationen, Beratung und Beschlussfassung zur 
weiteren Vorgehensweise bezüglich der weiteren Er-
schließung des Baugebietes „An der Schule“

Beschluss:
Bei einem Termin vor Ort sollen Abstimmung hinsichtlich der 
weiteren Erschließung und Fortführung des Baugebietes „An der 
Schule“ getroffen werden. Die Terminabsprache mit allen betei-
ligten Stellen soll kurzfristig erfolgen.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Frankenheim/Rhön

Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Frankenheim/Rhön für das 
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die-
se wurde am 04.06.2020 vom Gemeinderat beschlossen und mit 
Bescheid vom 19.06.2020 vom Landratsamt Schmalkalden-Mei-
ningen geprüft und bestätigt.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.
Die Ausfertigung erfolgte am 22.06.2020

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 06.07. bis 20.07.2020 
während der üblichen Sprechzeiten in der Verwaltungsgemein-
schaft „Hohe Rhön“ Gebäude II, in Kaltennordheim Wilhelm-
Külz-Platz 2, Zimmer 16 öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird für die Dauer ihrer 
Gültigkeit bis zum 31.12.2020 zur Einsicht bereitgehalten.

Frankenheim, den 03.07.2020
A. Schmitt
Bürgermeister

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Frankenheim/Rhön 

Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 55ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
erlässt die Gemeinde Frankenheim/Rhön folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.348.000 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit   631.050 €
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird auf 200.400 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die nachstehenden Gemeindesteuern wer-
den für das Haushaltsjahr festgesetzt:

11 Beratung und Beschlussfassung bezüglich der weite-
ren Vorgehensweise - Errichtung einer Interimspraxis 
im Keller Gemeindezentrum

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag des Landratsamtes 
Schmalkalden-Meiningen zur Umsetzung eines Brandschutz-
konzeptes in 2 Schritten

1. für den Bereich der Interimspraxis mit Beantragung der Nut-
zungsänderung

2. für das komplette Gemeindezentrum in einer Frist von 2 Jahren
für das Gemeindezentrum zu.
Weiterhin wird der Bürgermeister ermächtigt, nach Angebots-
wertung, das Ingenieurbüro zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

12 Informationen zum aktuellen Stand der Inanspruch-
nahme des Einstiegspaketes Klimainvest (Fördermit-
tel) und Festlegung der weiteren Vorgehensweise

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Umrüstung der Straßenbeleuch-
tung auf LED mittels Leuchtmitteltausch umzusetzen. Durch die 
Verwaltung sind Angebote für LED Retrofit Leuchtmittel, anhand 
der vorhandenen Lampentypen, einzuholen.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

13 Informationen zum aktuellen Stand und Festlegung 
der weiteren Vorgehensweise bezüglich der Verkehrs-
problematik auf den Ortsdurchfahrten (Landesstra-
ßen)

Beschluss:
Der Gemeinderat fordert einen Termin vor Ort, um die Schäden 
mit dem TLBV auf zu nehmen
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

14 Beratung und Beschluss zur innerörtlichen Regelung 
und Beschilderung von Parkflächen/Seitenstreifen

Beschluss:
Alle Straßen mit problematischer Parksituation sollen in Augen-
schein genommen werden, um einheitliche Regelung im Ort zu 
treffen. Zur weiteren Vorgehensweise beschließt der Gemeinde-
rat, das Ordnungsamt zu beauftragen, eine Gesamtübersicht der 
zu klärenden Stellen in der Ortslage zu erstellen inkl. entspre-
chenden rechtlichen Bewertungen und Lösungsvorschlägen.
Abstimmungsergebnis:

Gremienmitglieder:
davon anwesend:

13
10

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

10
0
0

15 Beratung und Beschlussfassung zur weiteren Vorge-
hensweise bezüglich der Erneuerung des Fuhrparks 
des Bauhofes

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Ersatzbeschaffung für den de-
fekten IVECO-Transporter des gemeindlichen Bauhofes im Kos-
tenrahmen von 15.000 Euro.
Die Entscheidungen für Multicar, Radlader und Bagger werden 
zurückgestellt.
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Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

9 Beschluss zur Aufhebung der Straßenausbaubei-
tragssatzung Oberweid

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebungssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung einmaliger Beitrage für öffentliche Ver-
kehrsanlagen der Gemeinde Oberweid vom 17.12.2002.
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

11 Beratung und Beschlussfassung - außerplanmäßige 
Ausgabe „Toilettenhäuschen und Planungsleistun-
gen Sommerrodelbahn“

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe „Toi-
lettenhäuschen und Planungsleistungen zu, der Eigenanteil der 
Gemeinde beläuft sich auf ca. 12.600 €.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

12 Beratung und Beschlussfassung - außerplanmäßige 
Ausgabe „Spielgerät und Fallschutz“

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe „Spiel-
gerät und Fallschutz“ zu, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft 
sich auf ca. 650 €.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

13 Beratung und Beschlussfassung - Stellungnahme zur 
geplanten Errichtung Hochfrequenzanlage

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt eine positive Stellungnahme zur Er-
richtung der Hochfrequenzanlage abzugeben, sofern dies nicht 
im Konflikt mit dem „Grünen Band“ steht.
Abstimmungsergebnis:
Gremienmitglieder:
davon anwesend:

9
7

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltung:

7
0
0

Nichtamtlicher Teil

Senioren

Geburtstagsglückwünsche
Der Bürgermeister der Gemeinde Oberweid und die Mitglieder 
des Gemeinderates gratulieren den Jubilaren des Monats Juli 
recht herzlich zum Geburtstag.

Herrn Herbert Postert  zum 70. Geburtstag
Herrn Gunter Tügend  zum 85. Geburtstag
Frau Brigitte Denner  zum 80. Geburtstag
Frau Gisela Voigt  zum 90. Geburtstag

1. Grundsteuer
a.) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A)  300 v.H.
b.) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)  389 v.H.
2. Gewerbesteuer  395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 220.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Es gilt der beigefügte Stellenplan.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Frankenheim, den 22.06.2020
Gemeinde Frankenheim/Rhön - Siegel -
A. Schmitt
Bürgermeister

Veröffentlichungsvermerk

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden.
Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen.
Werden Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstö-
ße unbeachtlich.

Nichtamtlicher Teil

Senioren

Geburtstagsglückwünsche
Der Bürgermeister der Gemeinde Frankenheim und die Mitglie-
der des Gemeinderates gratulieren den Jubilaren des Monats 
Juli recht herzlich zum Geburtstag.

Frau Gerta Schreiber  zum 85. Geburtstag
Frau Anni Friedrich  zum 80. Geburtstag
Frau Doris Irmscher  zum 80. Geburtstag
Herrn Gerhard Schreiber  zum 70. Geburtstag
Herrn Ewald Dietzel  zum 85. Geburtstag
Herrn Karl Dietzel  zum 70. Geburtstag
Frau Marta Abe  zum 85. Geburtstag

Gemeinde Oberweid

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung Oberweid 
vom 12.06.2020

7 Beschluss zur Änderung des Ingenieurvertrags mit 
der IGS Ingenieure Meiningen GmbH vom 20.11.2017 
zum grundhaften Ausbau der K80 OD Oberweid und 
der Hauptstraße zwischen Simmershäuser Straße 
und Zufahrt Sportplatz

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberweid beschließt die Ände-
rung des Ingenieurvertrags vom 20.11.2017 zum grundhaften 
Ausbau der Ortsdurchfahrt der K80 in der Gemeinde Oberweid 
und der Hauptstraße zwischen Simmershäuser Straße und Zu-
fahrt Sportplatz mit der IGS Ingenieure Meiningen GmbH und 
legt einen Zuschlag in Höhe von 15% des Mindestsatzes der Ho-
norarzone III fest.
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· Die Begründung und der Umweltbericht vom Juni 2020 
zum Bebauungsplan „Alte Köhlerei“ der Stadt Kaltennord-
heim in der Gemarkung Kaltennordheim wird gebilligt.

· Die Verwaltung wird beauftragt, für den Bebauungsplan 
gemäß § 10 (2) BauGB bei der Verwaltungsbehörde die 
Genehmigung zu beantragen. Die Erteilung der Geneh-
migung ist als dann ortsüblich bekannt zu machen.

· Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit der Begrün-
dung während der Dienststunden eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

11. Zur Ergänzungssatzung OT Aschenhausen wurde folgendes 
beschlossen:
· Der Stadtrat Kaltennordheim fasst gemäß § 34 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 3 BauGB den Beschluss zur Aufstellung der 
Ergänzungssatzung für den Bereich der Flurstücke 612/1 
und 612/2 im Ortsteil Aschenhausen. Der Geltungsbe-
reich ist der Anlage zum Beschluss zu entnehmen.

· Der gemeinsame Flächennutzungsplan der VG „Hohe 
Rhön“ wird in diesem Planbereich mit der nächsten Än-
derung angepasst.

· Es wird folgendes Planungsziel angestrebt: Der Bauherr 
beabsichtigt die Errichtung eines Einfamilienhauses.

· Beteiligung der Öffentlichkeit: Der Öffentlichkeit wird die 
Möglichkeit gegeben sich zu äußern. Angaben zu Ort 
und Zeit werden im Rahmen der öffentlichen Bekannt-
machung getroffen. Für die Ergänzungssatzung ist kein 
Umweltbericht erforderlich.

· Der Aufstellungsbeschluss ist ortüblich bekanntzumachen.
· Die Offenlegung der im Entwurf gebilligten Ergänzungs-

satzung erfolgt in der Zeit vom 13.07.2020 bis 14.08.2020 
in der Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“, Haupt-
str. 18, 36452 Kaltennordheim zu den nachstehenden 
Öffnungszeiten:
Mo
Di
Mi
Do
Fr

08:30 - 12.00 Uhr
08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
08:30 - 12.00 Uhr
08:30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
08.30 - 12.00 Uhr

Gleichzeitig werden die Träger öffentlicher Belange beteiligt.
12. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt die Aufhe-

bungssatzungen zu den Straßenausbaubeitragssatzungen 
der Ortsteile:
- Andenhausen (Satzung über Erhebung wiederkehrender 

Beiträge der Stadt Kaltennordheim für den Ortsteil An-
denhausen vom 10.12.2015)

- Aschenhausen - als Rechtsnachfolger (Straßenausbau-
beitragssatzung vom 22.02.1994)

- Fischbach (Straßenausbaubeitragssatzung vom 26.06.2007 
in der Fassung der 1.Änderungssatzung v. 24.01.2013)

- Kaltenlengsfeld 
(Straßenausbaubeitragssatzung vom 26.06.2007)

- Kaltennordheim (Straßenausbaubeitragssatzung vom 
28.08.2006 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
25.07.2008)

- Kaltenwestheim einschl. OT Mittelsdorf - als Rechtsnach-
folger (Straßenausbaubeitragssatzung v. 21.08.2006)

- Klings (Satzung über Erhebung wiederkehrender Beiträ-
ge vom 20.03.2002, in der Fassung der 4. Änderungssat-
zung vom 10.09.2010)

- Melpers - als Rechtsnachfolger (Straßenausbaubeitrags-
satzung v. 18.12.2006)

- Unterweid - als Rechtsnachfolger (Straßenausbaubei-
tragssatzung v. 27.11.2012)

13. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim (als Rechtsnachfol-
ger) beschließt die 3.Änderungssatzung zur Straßenausbau-
beitragssatzung der Gemeinde Oberkatz vom 28.01.1994 in 
der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 18.04.2001

14. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim (als Rechtsnachfolger) 
beschließt die 1.Änderungssatzung zur Straßenausbaubei-
tragssatzung der Gemeinde Kaltensundheim vom 22. Juni 2009

15. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt den Ab-
schluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem WVS Bad 
Salzungen zum Ausbau des Neumarktes in Kaltennordheim.

16. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt den Ab-
schluss einer maßnahmenbezogenen Ergänzungsvereinba-
rung mit dem WVS Bad Salzungen zur Mitfinanzierung der 
Straßenentwässerung des Neumarktes in Kaltennordheim 
sowie die einmalige Ablöse der Unterhaltungskosten.

Stadt Kaltennordheim

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse der 6. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Kaltennordheim
In der 6. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaltennordheim 
am 11.06.2020 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim genehmigt die Nie-
derschrift zur Stadtratssitzung vom 28.01.2020.

2. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen für das Haushaltsjahr 2020.

3. Der Stadtrat beschließt gemäß § 26 Absatz 2 Nr. 8 und § 62 
der ThürKO den Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023.

4. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt den Forst-
wirtschaftsplan für das Jahr 2020 der Stadt Kaltennordheim 
ohne den OT Oberkatz in der vorliegenden Form und Fassung.

5. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt den Forst-
wirtschaftsplan des Ortsteils Oberkatz für das Jahr 2020 in 
der vorliegenden Form und Fassung.

6. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim genehmigt den Haus-
haltsplan für den Kindergarten Kaltensundheim in Träger-
schaft des DRK Meiningen.

7. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim genehmigt den Haus-
haltsplan für den Kindergarten Kaltenwestheim in Träger-
schaft des DRK Meiningen.

8. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt die Teil-
nahme am Programm „Thüringer Ehrenamtscard“. Inhaber 
der Thüringer Ehrenamtscard sind von der Zahlung des Ein-
tritts im städtischen Freibad befreit. Voraussetzung ist die 
Vorlage einer gültigen Ehrenamtscard am Einlass.

9. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt die Befrei-
ung der aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuer-
wehren der Stadt Kaltennordheim vom Eintritt für die Nut-
zung des städtischen Schwimmbades. Voraussetzung ist die 
Vorlage eines gültigen Feuerwehrdienstausweises, welcher 
durch die Stadt Kaltennordheim ausgestellt oder verlängert 
wurde, am Einlass.

10. Zum Bebauungsplan „Alte Köhlerei“ der Stadt Kaltennord-
heim in der Gemarkung Kaltennordheim wurde folgendes 
beschlossen:
· Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten 

Bedenken und Anregungen von Bürgerinnen und Bürger 
hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft: Während 
der öffentlichen Auslegung wurden von den Bürgerinnen 
und Bürgern keine Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht. Eine Abwägung ist somit nicht erforderlich.

· Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange vom Stadtrat mit folgendem 
Ergebnis geprüft: Während der öffentlichen Auslegung 
wurden von den Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange folgende Bedenken oder Anregungen vor-
gebracht (s. nachfolgende Aufstellung vom 04.06.2020), 
welche gemäß Vorlage abgewogen werden.

· Die Verwaltung wird beauftragt, die Bürger sowie die 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, die 
Hinweise und Anregungen gegeben haben, von diesem 
Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

· Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der je-
weils gültigen Fassung i.V.m. § 83 Abs. 2 Thüringer Bau-
ordnung (ThürBO) in der jeweils gültigen Fassung und §§ 
19 Abs. 1 Satz 1, 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung, beschließt 
der Stadtrat Kaltennordheim den Bebauungsplan „Alte 
Köhlerei“ der Stadt Kaltennordheim in der Gemarkung 
Kaltennordheim in der Fassung vom 01. Juni 2020 beste-
hend aus der Planzeichnung (M 1:1.000) mit den textli-
chen Festsetzungen, als Satzung.
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Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Durchführung von Bohrarbeiten zur  
Errichtung einer Grundwassermessstelle  
in Fischbach

Sehr geehrte Damen und Herren,
durch den Brunnenbau und Wasserversorgung Haina GmbH 
wird im Auftrag des Wasser und Abwasser-Verbandes Bad Sal-
zungen, beginnend ab 15. Juni 2020, in Fischbach im Bereich 
„Auf den Schäferswiesen“ eine zweite Grundwassermessstelle 
gebohrt. Diese Grundwassermessstelle ist südwestlich von der 
bereits im vergangen Jahr errichteten Grundwassermessstelle 
am Sportplatz vorgesehen. Sie dient ausschließlich der Erkun-
dung der geologischen Situation, vor allem aber auch des anste-
henden Grundwassers bezüglich Qualität und Menge.
Aufgrund des Bohrpunktes kann es zu Einschränkungen im Zu-
fahrtsweg zum Spring kommen. Darüber hinaus kann es im Rah-
men der durchzuführenden Bohrungen und vor allem auch des 
Pumpversuches zu Wasserableitungen kommen. Diese Wässer 
können zum Teil farbliche Veränderungen haben, die aus den im 
Untergrund befindlichen Gesteinsschichten resultieren. Chemi-
sche Zusätze werden bei den Bohrverfahren nicht in Anwendung 
gebracht.

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den Ver-
band bzw. direkt an die Baufirma vor Ort.

Bad Salzungen, den 04.06.2020
Mit freundlichen Grüßen
Pagel
Werkleiter

Roth
Ingenieur TW

17. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim beschließt den Ab-
schluss einer maßnahmenbezogenen Ergänzungsvereinba-
rung mit dem WVS Bad Salzungen zur Mitfinanzierung der 
Straßenentwässerung der Rathausgasse in Kaltennordheim 
sowie die einmalige Ablöse der Unterhaltungskosten.

18. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auf-
trag für die Verlegung der Wärmeleitungen der Rathausgas-
se und der Kleinen Gasse an den wirtschaftlichsten Bieter 
zu vergeben.

19. Der Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, den Auf-
trag für die barrierefreie Zuwegung der Kilianskirche an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

20. Der Stadtrat der Stadt Kaltennordheim stimmt dem Antrag 
auf Vorbescheid zur Errichtung eines Offenstalls/Unterstands 
auf dem Flurstück Nr. 1149 in der Gemarkung Fischbach zu, 
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB 
wird erteilt, da eine Privilegierung entsprechend § 35 Bauge-
setzbuch gegeben ist.

21. Der Stadtrat genehmigt den Mustervertrag zum Nahwärme-
netz Kaltennordheim in der geänderten Fassung.

Erik Thürmer
Bürgermeister

Bekanntmachung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
Ergänzungssatzung OT Aschenhausen nach § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB)

1. Die vom Stadtrat Kaltennordheim in der Sitzung am 
11.06.2020 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Ergän-
zungssatzung für den Bereich der Flurstücke 612/1 und 
612/2 im OT Aschenhausen und der Entwurf der Begründung 
werden in der vorliegenden Fassung mit Stand 27.05.2020 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB gebilligt.

2. Der Entwurf der Ergänzungssatzung sowie der Entwurf der 
Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-
legen und die beteiligten Behörden von der Auslegung zu 
benachrichtigen.

3. Parallel zur Offenlegung der Ergänzungssatzung erfolgt die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB.

4. Für die Ergänzungssatzung ist kein Umweltbericht erforderlich.
5. Der Entwurf der Ergänzungssatzung OT Aschenhausen und 

der Entwurf der Begründung bestehend aus den Planzeich-
nungen im Maßstab 1: 500 sowie der Entwurf der Begrün-
dung liegen gemäß § 3 Absatz 2 BauGB

vom 13.07.2020 bis einschließlich 14.08.2020

in Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“, Hauptstraße 18 in
36452 Kaltennordheim während der Dienststunden:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

von 8.30 bis 12.00 Uhr
von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr
von 8.30 bis 12.00 Uhr
von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr
von 8.30 bis 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während der Auslegungsdauer können von jedermann Anregun-
gen zu dem Entwurf vorgebracht werden.

Hinweis:
Gemäß § 3 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Ergänzungssatzung unberücksichtigt bleiben können 
und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Kaltennordheim, den 22.06.2020
Erik Thürmer
Bürgermeister
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80. Geburtstag 
von Gudrun Walch aus Kaltennordheim

Am 17.06.2020 feierte Frau 
Gudrun Walch aus Kaltennord-
heim ihren 80. Geburtstag. 
Hierzu gratulierte der Ortsteil-
bürgermeister Stephan Heym 
recht herzlich und überbrachte 
auch im Namen der Stadt Kal-
tennordheim die herzlichsten 
Glückwünsche.

80. Geburtstag 
von Walter Senf aus Kaltennordheim

Anlässlich des 80. Geburtsta-
ges ließ es sich der Ortsteil-
bürgermeister Stephan Heym 
nicht nehmen, dem Jubilar 
Walter Senf aus Kaltennord-
heim auch im Namen der Stadt 
Kaltennordheim die herzlichs-
ten Glückwünsche, verbunden 
mit den besten Wünschen für 
Gesundheit und Familie zu 
übermitteln.

80. Geburtstag 
von Renate Marschall aus Kaltennordheim

Die herzlichsten Glückwün-
sche der Stadt Kaltennord-
heim überbrachte der Ortsteil-
bürgermeister Stephan Heym 
der Jubilarin Renate Mar-
schall aus Kaltennordheim. Er 
wünschte Frau Marschall zum 
80. Geburtstag am 05.06.2020 
alles Gute und viel Gesundheit 
sowie noch viele schöne Stun-
den im Kreise von Familie und 
Freunden.

Vereine und Verbände

Nachruf
Mit tiefer Betroffenheit haben die Mitglieder des Rhönklub Zweig-
vereins Kaltennordheim die Nachricht vom Tode des Wander-
freundes

Frieder Dittmar
zur Kenntnis genommen.
Frieder Dittmar gehörte zu den Wanderfreunden, die 1990 die 
Wiedergründung des Zweigvereins in Kaltennordheim vollzogen. 
Aufgrund seiner ihm eigenen persönlichen Art im Umgang mit 
anderen Menschen wurde er nicht nur in unserem Verein hoch 
geschätzt. Trotz seiner immer weiter fortschreitenden Augenkrank-
heit stand er immer als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wir werden ihn in Dankbarkeit ein ehrendes Gedenken bewahren.
Seiner Ehefrau und allen Familienangehörigen gilt unser Mitgefühl 
und unsere Anteilnahme.
Im Namen des Rhönklub Zweigvereins Kaltennordheim 
Wilhelm Reinau 
1. Vereinsvorsitzender

Kaltennordheim, Juni 2020

Senioren

Wir gratulieren zum Geburtstag

Liebe Jubilare,

aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Krise können wir 
nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen Besuche vorneh-
men. Wir werden diesbezüglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen, 
um dies mit Ihnen vorher abzusprechen.
Kaltennordheim OT Andenhausen
01.08.2020 zum 75. Geburtstag Herr Christfried Nier
Kaltennordheim OT Kaltennordheim
07.07.2020
17.07.2020
23.07.2020
28.07.2020
04.08.2020

zum 90. Geburtstag
zum 70. Geburtstag
zum 85. Geburtstag
zum 80. Geburtstag
zum 85. Geburtstag

Frau Erika Welsch
Herr Dr. Ullrich Zimmermann
Frau Helga Ernst
Herr Hartmut Göbel
Herr Dr. Reimund Kümpel

Kaltennordheim OT Kaltenwestheim
07.07.2020 zum 90. Geburtstag Frau Elli Cyrus
Kaltennordheim OT Unterweid
14.07.2020
19.07.2020

zum 70. Geburtstag
zum 70. Geburtstag

Frau Margot Wagner
Frau Birgit Reich

Kaltennordheim/OT Melpers
27.07.2020 zum 70. Geburtstag Herr Jürgen Hess
Kaltennordheim OT Kaltensundheim
17.07.2020
25.07.2020

zum 80. Geburtstag
zum 75. Geburtstag

Frau Almut Neumann
Frau Regina Czichos

Kaltennordheim OT Klings
18.07.2020
23.07.2020

zum 80. Geburtstag
zum 80. Geburtstag

Herr Peter Kiupel
Frau Marga Bischoff

Herzliche Glückwünsche
zur Goldenen Hochzeit

am 18.07.2020
dem Ehepaar Heidrun und Eberhardt Arnrich

aus Kaltensundheim

zur Goldenen Hochzeit

am 30.07.2020
dem Ehepaar Gertraud und Jochen Dreßler

aus Kaltennordheim

zur Goldenen Hochzeit

am 01.08.2020
dem Ehepaar Irmtraud und Dieter Kampmeier

aus Fischbach

zur Diamantenen Hochzeit

am 22.07.2020
dem Ehepaar Helga und Franz Walter

aus Fischbach
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Frieder Dittmar, Chef der fünften Generation
Besucher der Rhönbrauerei Dittmar in Kaltennordheim gehen 
auf dem sachkundig geführten Rundgang vorbei an digitali-
sierten Produktionsanlagen, hören Wissenswertes über alte 
und moderne Brautechniken, schreiten durch altehrwürdige 
verwinkelte Gänge, steigen über Treppen und erleben schließ-
lich hautnah im liebevoll eingerichteten Brauereimuseum mit 
seinen historischen Braugeräten und der Souvenirsammlung 
rund ums Bier lebendige Zeit- und Betriebsgeschichte, getra-
gen von einer spürbaren Verbindung von Produktionsstätte und 
seiner darin tätigen Menschen, allen voran in sechster Gene-
ration, seit nunmehr 125 Jahren, die Familie Dittmar. Diese lan-
ge Zeit, geprägt von politischen und betrieblichen Umbrüchen 
spiegelt sich wieder in den seit 45 Jahren zusammengetra-
genen Ausstellungsstücken des Urenkels der Brauerdynastie, 
Friedrich Dittmar, geboren am 17.12.1935 in Kaltennordheim 
und seither eng verbunden mit der großelterlichen Rhönbrau-
erei und seiner Region, der Rhön. Er erlebte die Umwandlung 
der bis 1962 privaten Brauerei in einen halbstaatlichen Betrieb 
und die endgültige staatliche Übernahme als „Volkseigener 
Betrieb“ in das „Getränkekombinat Rennsteig“ 1972, in deren 
Ergebnis der kompetente Braumeister als technischer Leiter 
im ehemals eigenen Betrieb tätig war, gemeinsam mit Ehefrau 
Lilo, Tochter Christel und Schwiegersohn Lutz. Mit der fried-
lichen Revolution stellte sich 1990 die Frage nach der Rück-
führung der Traditionsbrauerei in die eigene Hand nicht, trotz 
Verlockungen und Angeboten verschiedenster Interessenten. 
Am 1. Juni 1990 gelang die Reprivatisierung mit all ihren damit 
behafteten Probleme, Konflikten und Herausforderungen, de-
nen sich die Familie und die verbliebenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter engagiert stellten, allen voran der damals 55-jäh-
rige Friedrich, von allen nur „Frieder“ genannt, vielleicht weil 
es persönlicher und vertraulicher wirkte, denn längst war er 
nicht nur als Brauereichef der inzwischen fünften Generation 
bekannt, sondern ein beliebter, kritisch-pragmatischer, weit-
sichtiger Gesprächspartner und Ratgeber in gesellschaftli-
chen Gremien, politisch in der ehemaligen LDPD, der späteren 
F.D.P. engagiert, ab 1994 zeitweise Mitglied des Stadtrates, 
Mitbegründer des wieder neu ins Leben gerufenen Rhönklub-
zweigvereins in Kaltennordheim, Mitglied des Geschichtsver-
eins und sympathischer Unterhalter in geselligen Runden mit 
einem besonders trockenen Humor. So verlor er nie den Kon-
takt zu seinen Mitmenschen, brachte sich verantwortungsbe-
wusst ein in regionale und überregional Entscheidungsfindun-
gen und war wesentlich an der Entwicklung, Festigung und 

den Erfolgen seiner Rhönbrauerei beteiligt. Sicher war es für 
ihn eine schwere Entscheidung, sich gesundheitsbedingt aus 
der Leitungsverantwortung zurückzunehmen, aber er wuss-
te seinen Betrieb in guten Händen, und so übergab er 1994 
die Führung an seine Tochter Christel, einer diplomierten Le-
bensmitteltechnologin. Ihr Ehemann Lutz übernahm 1999 die 
als Tochtergesellschaft aus dem Getränkehandel gegründete 
„Rhön-Getränke-GmbH“. Die Rhönbrauerei Dittmar ist zu ei-
nem wichtigen Repräsentanten und Unterstützer der Region 
gereift und Enkel Julian, inzwischen auch als Braumeister tä-
tig, ist dabei, das Unternehmen in die siebente Generation zu 
führen, traditionsgemäß.

Bild privat 

Frieder Dittmar verstarb am 1. Juni 2020 im Alter von 84 Jah-
ren als hoch anerkannte und regional bedeutsame Persön-
lichkeit, heimatverbunden, trotz Krankheit nicht verbittert und 
bis zuletzt liebevoll betreut und gepflegt von seiner Ehefrau 
Lilo und umsorgt von seiner inzwischen großen Familie mit 
Enkeln und Urenkeln, die ihm selbst viel bedeutete. Auch das 
ist gute Familientradition. Vielleicht sind deshalb die Ausstel-
lungsstücke im Brauereimuseum mehr als nur leblose Teile 
einer Ausstellung, sondern ein Stück gelebter und überliefer-
ter Betriebs- und Familiengeschichte, mit einer Seele, die sich 
dem Betrachter mitteilt, dank Frieder, dem „Chef der fünften 
Generation“.

Ulrich Schramm

Nachruf
Die Nachricht vom Tode unseres Mitbürgers und

langjährigen Brauereichefs

Frieder Dittmar
hat uns sehr bestürzt.

Die Rhönbrauerei mit dem über die Region hinaus bekannten 
und beliebten Rhönbier ist untrennbar mit der Stadt Kaltennord-
heim verbunden. Es repräsentiert unsere Kultur, unsere Werte 
sowie unsere nachhaltige Wirtschaft. Damit ist die Rhönbraue-
rei überregional ein Werbeträger für unsere Stadt und unsere 
Region. Frieder Dittmar hat in seinem lebenslangen Wirken die 
Grundlage für das heutige Unternehmen gelegt und dessen Exis-
tenz auch in wechselhaften und schwierigen Zeiten gesichert.

Privat hat er sich kommunalpolitisch und gesellschaftlich enga-
giert. Die Vereine und das Ehrenamt fanden bei ihm immer ein 
offenes Ohr und seine Unterstützung.

Für unsere Stadt bedeutet der Tod von Frieder Dittmar einen gro-
ßen Verlust.

Uns bleibt ihm in unserer Dankbarkeit ein ehrendes Andenken zu 
wahren und seinen Angehörigen viel Kraft zu wünschen.

Im Namen der Stadt und des Ortsteils Kaltennordheim

Erik Thürmer
Bürgermeister

Stephan Heym
Ortsteilbürgermeister

Für eine Welt ohne Atomwaffen

Flaggentag der Bürgermeister für den Frieden

Am 8. Juli 2020 wird Bürgermeister Erik Thürmer vor dem Rat-
haus die Flagge des weltweiten Bündnisses Mayors for Peace 
hissen. Sie symbolisiert den Einsatz des Netzwerkes für eine 
friedliche Welt ohne Atomwaffen. Mit der Aktion setzen sich die 
Bürgermeister für den Frieden in diesem Jahr für die Verlänge-
rung des New-Start-Vertrages ein. Das von den USA und Russ-
land unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft. Es ist die letzte 
noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von Atomwaffen. Der 
Vertrag läuft im Februar 2021 aus. Neben der Forderung nach 
einer Verlängerung des New-Start-Vertrages appellieren die Ma-
yors for Peace am Flaggentag an die Atommächte, den Atom-
waffenverbotsvertrag von 2017 zu unterzeichnen.

75 Jahre nach den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima 
und Nagasaki hat sich die Hoffnung der Überlebenden, der Hi-
bakusha, nach einer Welt ohne Kernwaffen, immer noch nicht 
erfüllt. Wir, die Bürgermeister für den Frieden, erinnern mit dem 
Hissen unserer gemeinsamen Flagge an diesen Wunsch. Wir for-
dern die Atommächte eindringlich dazu auf, ernsthafte Verhand-
lungen zur Abschaffung der Nuklearwaffen zu führen und dem 
2017 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Atomwaffen-
verbotsvertrag endlich beizutreten.“

Aktuell schätzt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri, 
dass die Atomwaffenstaaten noch immer rund 13.400 Kernwaf-
fen besitzen. Zugleich werden die bestehenden Arsenale moder-
nisiert. Es besteht die Befürchtung, dass eine neue Aufrüstungs-
spirale drohen könnte.
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Seitens der Verwaltung wird intensiv an den Bauprojekten ge-
arbeitet. Gerade auf den Maßnahmen im Stadtzentrum wie das 
Schloss, das Nahwärmenetz, der Neumarkt und das Mühlwehr 
liegt derzeit ein großer Fokus. Ausschreibungen und Vergaben 
müssen fertig gestellt werden, damit die Maßnahmen fristge-
mäß umgesetzt werden können. Auch hier sind die letzten 3 
Monate Verzögerungen eingetreten, die aufgearbeitet werden 
müssen.

Sorgen habe ich mit Blick auf das kulturelle Leben. Die Absage 
des Heiratsmarktes aber auch der vielen anderen Veranstal-
tungen schmerzt sehr und ist für manche Betriebe existenzbe-
drohend. Auch wenn nicht jeder Verlust kompensiert werden 
kann, möchte ich dazu aufrufen, dass jeder Bürger auch sein 
Konsumverhalten dahingehend prüft und ggf. ändert, dass die 
Wertschöpfung größtmöglich in der Region bleibt. Jeder Bei-
trag zählt.

Als Stadt werden wir dies unterstützen. Wir haben unsere 
Homepage „www.kaltennordheim.de“ komplett überarbeitet. 
Hier werden wir in Kürze auch einen eigenen Bereich für die 
heimische Wirtschaft freischalten. Hier sollen Angebot und 
Nachfrage regional zusammengeführt werden. An die Unter-
nehmen appelliere ich, sich hier kostenlos zu registrieren und 
an die Bürger und Konsumenten richte ich meine Bitte, dieses 
Angebot auch in Anspruch zu nehmen.

Herzliche Grüße aus dem Rathaus.
Erik Thürmer
Bürgermeister

Der Flaggentag der Mayors for Peace erinnert an ein Rechts-
gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag (das 
Hauptrechtssprechungsorgan der Vereinten Nationen), das am 
8. Juli 1996 veröffentlicht wurde. Das Gutachten stellte fest, dass 
die Gefahr durch oder die Verwendung von Nuklearwaffen im all-
gemeinen dem Völkerrecht widersprechen. (Quelle: Ihttps://www.
icanw.de/fakten/nuklearwaffen-eine-chronologie) Mittlerweile 
nehmen mehr als 300 Städte an der deutschlandweiten Aktion 
der Bürgermeister für den Frieden teil.

Die Stadt Kaltennordheim ist nach Beschluss des Stadtrates im 
November 2017 der Initiative „Mayors for Peace“ beigetreten.

Wer sind die Mayors for Peace?
Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bür-
germeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk 
setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, 
greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvol-
les Miteinander zu diskutieren. Mehr als 7.900 Städte gehören 
dem Netzwerk an, darunter mehr als 680 Städte in Deutschland.

Kurzinfo New-Start-Vertrag:
Der Vertrag ist das „letzte bilaterale atomare Abrüstungsabkom-
men. Es sieht vor, die interkontinentalen Atomwaffen Russlands 
und der USA auf je 700 Trägersysteme und hundert in Reserve 
sowie 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern. Es trat 
am 5. Februar 2011 in Kraft und wird am 5. Februar 2021 enden“.

(Quelle: www.zdf.de/nachrichten/politik/abruestung-usa-russ-
land-new-start-vertrag-100.html)

Nachwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Unternehmen und Vereine,

turbulente Monate liegen hinter uns. Ein Virus hat unsere Le-
bensgewohnheiten, wie wir sie kannten, komplett verändert. Nie-
mand hätte sich zum Jahresanfang vorstellen können, wie sich 
die letzten Monate entwickelt haben und was das mit uns macht.

Als Bürgermeister möchte ich mich auch im Namen des Stadt-
rates bei den Bürgern für das besonnene Verhalten und das 
große Verständnis bedanken. Unsere Region musste bislang 
in Bezug auf den Virus nicht das erleben, was andere Region 
durchleben mussten. Und doch hat sich unserer aller Leben 
komplett auf den Kopf gestellt. Damit sind auch viele wirt-
schaftliche und finanzielle Einschnitte, die zum Teil die wirt-
schaftliche Existenz in Frage stellen, verbunden. Solidarität in 
dieser Situation ist wichtig und in unserer Stadt auch tatsäch-
lich erlebbar. Aber auch sie hat ihre Grenze und zahlt am Ende 
keine Rechnungen. Ich möchte daher all denjenigen danken, 
die sich in den letzten Monaten für andere eingesetzt haben, 
die sich Gedanken gemacht haben, wie man in der aktuellen 
Lage weitermachen kann und wie man anderen Menschen 
Hoffnung gibt. Unser „beschleunigtes“ Leben hat in den letzten 
Jahrzehnten teilweise die Mitmenschlichkeit aus dem Blick ge-
raten lassen. Insofern hat der Lock down zu einer kurzzeitigen 
Entschleunigung unserer Gesellschaft geführt. Dies wird zwar 
nicht lange anhalten, aber vielleicht bleibt die Erkenntnis, dass 
es auch anders geht.

Was den Virus betrifft, gibt es derzeit keine Entwarnung. Si-
cherlich gibt es inzwischen neuere Erkenntnisse und Erfahrun-
gen. Das Leben muss jedoch auch in unserer Stadt weiterge-
hen. Unsere Kindergärten sind wieder für alle Kinder geöffnet, 
wenn auch mit Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Im 
begrenzten Umfang finden private Feiern statt, auch wenn es 
große Feste in den kommenden Monaten nicht geben wird. 
Auch die Vereine sind wieder aktiv und das Schwimmbad und 
die Arche sind geöffnet. Auch der Stadtrat hat seine erste Sit-
zung nach dem Lock down durchgeführt und unter anderem 
den Haushaltsplan beschlossen. Finanziell bleibt die Stadt 
handlungsfähig, wenn gleich das finanzielle Polster drastisch 
schrumpft. Dies betrifft derzeit nicht die bereits in Planung oder 
Ausführung befindlichen Maßnahmen. Aber in den Folgejah-
ren kann es zu Einschränkungen kommen, wenn das Steuer-
aufkommen dauerhaft zurückgeht. Hieraus ist momentan kein 
strukturelles Problem zu erkennen und auch die Erfüllung der 
Pflichtaufgaben ist derzeit nicht in Gefahr. Wenn jedoch weni-
ger Geld übrigbleibt, wird es dann länger dauern, bis Investiti-
onen erfolgen können.
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